
 
 Pflegeheimtarif ab 1. Januar 2024 
 

 

Pflegeheimtarif Stand 1. Januar 2024  

 
Grundtaxe  
(vorschüssig) pro Tag 

Standard-Zimmer  
EL-Berechtigte 

Standard-Zimmer  
Selbstzahler 

Standard Zimmer Plus 
Selbstzahler 

- Hotellerie (Vollpension) 111.60 117.60 137.60 
- Betreuung 31.75 31.75 31.75 
- Infrastruktur 33.60 33.60 33.60 
Total Grundtaxe 176.95 182.95 202.95 

Bei Abwesenheit entfallen die Pflegekosten. Ab dem 8. Abwesenheitstag erfolgt eine Rückerstattung von 
CHF / 20.00 auf der Grundtaxe für die Vollpension. 

Zustäzliche Leistungen 
- Einmalige Eintrittsgebühr CHF 400.00 (exkl. allfällige Überweisungsgebühren Dritter) 
- Austrittsgebühr inkl. Endreinigung CHF 350.00 
- Anschlussgebühr TV, Telefon, WLan CHF 25.—pro Monat (obligatorisch) 
- Weitere nicht KVG-pflichtige Leistungen auf Anfrage 

Hinweise 
- Die Grundtaxe ist für den kommenden Monat vorschüssig (vor Beginn des Monates) zu leisten. 
- Die Ein- und Austrittsgebühren sind vor dem Eintritt zu Leisten 
- Vor dem Eintritt ist eine unverzinsliche Sicherheitsleistung in der Höhe von mindestens 21 

Tagesansätze bis maximal 31 Tagesansätze des maximalen Anteils der Person zu leisten. 
- Kündigungsfristen: Bis zum 90. Aufenthaltstag beträgt die Kündigungsfrist 21 Tage. Ab dem 91. 

Aufenthaltstag 30 Tage auf Monatsende.     
 
Tarifänderungen bleiben vorbehalten 

Pflegetaxen (nachschüssig) pro Tag 

Pflege- 
stufe 

Anteil Kranken- 
kasse 

Anteil  
Kanton 

Anteil 
Bewohner/in 

Total Pflegekosten 

1 9.60 0.00 1.95 11.55 
2 19.20 0.00 15.45 34.65 
3 28.80 5.95 23.00 57.75 
4 38.40 19.45 23.00 80.85 
5 48.00 32.95 23.00 103.95 
6 57.60 46.45 23.00 127.05 
7 67.20 59.95 23.00 150.15 
8 76.80 73.45 23.00 173.25 
9 86.40 86.95 23.00 196.35 

10 96.00 100.45 23.00 219.45 
11 105.60 113.95 23.00 242.55 
12 115.20 127.45 23.00 265.65 

Kosten Anteil  
Bewohner/in pro Tag 

Standardzimmer 
EL-Berechtigte* 

Standardzimmer 
Selbstzahler 

Standardzimmer Plus 
Selbstzahler 

Pflegestufe 0 176.95 182.95 202.95 
Pflegestufe 1 178.90 184.90 204.90 
Pflegestufe 2 192.40 198.40 218.40 
Ab Pflegestufe 3 199.95 205.95 225.95 
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In der Grundtaxe inbegriffene Leistungen 

1. Nutzung des vereinbarten, altersgerechten Pflegezimmers mit eigener Nasszelle und Mitbenützung 
der schwellenlosen öffentlichen Innen- und Aussenräume, insbesondere auch der Gartenanlage 

2. Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen) mit Mineralwasser und warme Getränke (Tee, 
Kaffee) im Wohn- und Essbereich der Pflegewohngruppe 

3. Reinigung des Pflegezimmers gemäss dem betrieblichen Reinigungsstandard 
4. Nutzung und Waschen der Hausinternen Bett- und Frottee-Wäsche  
5. Schwesternruf- und Brandmeldesystem, jedoch ohne Kosten für den Einsatz der Feuerwehr 
6. Teilnahme an den Gruppenaktivitäten gemäss Wochenprogramm 

In der Grundtaxe nicht inbegriffene Leistungen (Siehe dazu die Preisliste Zusatzleistungen) 

a. Übernachtung und Verpflegung von Angehörigen und weiteren Personen im Pflegezimmer 
b. Getränke und Verpflegung in den öffentlichen Räumen (Bar und Restaurant) 
c. Waschen der Bewohnerwäsche (Ausnahme: bei EL-berechtigten Bewohnenden inbegriffen) 
d. Verpflegung und Getränke im Pflegezimmer aus Gründen des Komforts 
e. Betreuung des Bewohners bzw. der Bewohnerin (= nicht KLV pflichtige Leistungen), die den 

Rahmen der Gruppenaktivitäten sprengt 
f. Betreuung von und Gespräche mit Angehörigen 
g. Einmalige Eintritts- und Austrittsgebühren inkl. Endreinigung des Pflegezimmers 
h. Anschlussgebühr für TV, Telefon, WLan (obligatorisch) 
i. Telefongebühren Ausland und Spezialtarife Schweiz (diese Nr. sind gesperrt) 
j. Privathaftpflichtversicherung (obligatorisch) 
k. Hausratsversicherung (freiwillig);  

Hinweis: für Wertsachen der Bewohnenden wird keine Haftung übernommen 
l. Kosten eines durch die pflegeberechtigte Person verursachten Feuerwehreinsatzes 

Hinweise zur Tariferhebung und -gestaltung 

 Die Grundtaxe ist für den kommenden Monat vorschüssig (vor Beginn des Monates) zu leisten 
 Eintritts- und Austrittsgebühren, Anschlussgebühr TV, Telefon, WLan sowie eine unverzinsliche 

Sicherheitsleistung in der Höhe von 31 Tagespauschalen sind vor dem Eintritt zu leisten 
 Die Pflegekosten decken nur KLV-pflichtige Leistungen ab nicht jedoch Betreuungsleistungen, die 

den Rahmen von Gruppenaktivitäten sprengen.  
 Tarifänderungen bleiben vorbehalten 

 

Hinweis betreffend Serafe-Gebühren: Seit 1.1.2019 wird die Serafe-Gebühr bei der Trägerschaft des 
Pflegeheimes erhoben, unabhängig vom Anspruch der Bewohnenden auf Ergänzungsleistungen. Die 
Befreiung der Serafe-Gebühr, die oft mit der Verfügung zum Anspruch auf Ergänzungsleistungen von der 
zuständigen Ausgleichskasse versendet wird, betrifft nur noch den privaten Wohnsitz (Wohnung bzw. 
Eigenheim). 


